
Anforderungsschreiben  
für das erweiterte Führungszeugnis 

Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses für private Zwecke 
nach § 30 a Bundeszentralregistergesetz (BZRG ) bei der Meldebehörde 

Sehr geehrte Damen und Herren 

,geboren am      ist für das 
katholische Jugendreferat, die BDKJ Dekanatsstelle in Biberach ehrenamtlich in der Kinder- 
und Jugendarbeit tätig. 

Aus Sorge um das körperliche und geistige Wohl junger Menschen, zur Gewährleistung der 
Qualität kirchlicher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und zur Erfüllung des christlichen 
Erziehungsauftrags muss sichergestellt werden, dass nur dafür geeignete Personen mit der 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen beauftragt werden. 
Vor diesem Hintergrund hat Bischof Dr. Gebhard Fürst das Bischöfliche Gesetz zur Vorlage 
von erweiterten Führungszeugnissen im Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch 
in der Diözese Rottenburg Stuttgart erlassen in Kraft gesetzt. * 
Demnach dürfen - analog zum Bundeskinderschutzgesetz – keine Personen zur Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a 
Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches verurteilt 
worden sind. 

Aufgrund der Art, Intensität und Dauer der Tätigkeiten des/der Ehrenamtlichen ist die 
Einsicht in ein erweitertes Führungszeugnis nötig. 

Für die Antragsstellung des erweiterten Führungszeugnisses bestätigen wir, dass die 
Tätigkeiten der oben genannten Person die Kriterien des § 30 a Abs.1 BZRG erfüllen und sie 
zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses berechtigt ist. 

Das erweiterte Führungszeugnis wird für eine ehrenamtliche Tätigkeit beantragt. Die Gebühr 
ist dem/der Antragsteller/in daher zu erlassen. 

Für Ihre Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

* Bischöfliches Ordinariat– 10.11.2015; Kirchliches Amtsblatt. 2015, Nr. 15, S. 462ff
Den vollständigen Text des Bischöflichen Gesetzes finden Sie unter:
www.drs.de/fileadmin/drs/documents/rat_und_hilfe/praevention_kinder-_und_jugendschutz/kabl_band59_nr15_20151110__449_492.pdf 

http://www.drs.de/fileadmin/drs/documents/rat_und_hilfe/praevention_kinder-_und_jugendschutz/kabl_band59_nr15_20151110__449_492.pdf


 
 
Anna Stützle 
Katholisches Jugendreferat / BDKJ Dekanatsstelle 
Kolpingstr. 43 
88400 Biberach 
astuetzle@bdkj-bja.drs.de 
07351/8095500 

mailto:astuetzle@bdkj-bja.drs.de

	Name: 
	Geburtsdatum: 


